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Text 

Umweltbezogene Auswirkungen des Zugbetriebes 

§ 67b. (1) Solange dadurch der Gesamterlös des Eisenbahninfrastrukturunternehmens nicht erhöht 
wird, ist zur Deckung der Kosten umweltbezogener Auswirkungen, die aus dem Zugbetrieb resultieren, 
abweichend von § 67 jedenfalls eine Änderung der Wegeentgelte zulässig; dabei ist nach der Art der 
umweltbezogenen Auswirkung des Zugbetriebes zu differenzieren. 

(2) Eine Änderung der Wegeentgelte dahingehend, dass durch Anlastung der Kosten zur Deckung 
der aus dem Zugbetrieb resultierenden umweltbezogenen Auswirkungen eine Erhöhung des 
Gesamterlöses des Eisenbahninfrastrukturunternehmens resultiert, ist jedoch nur dann zulässig, wenn 
auch für die Benutzung von Bundesstraßen zwecks Erbringung von Güterverkehrsdiensten und für die 
daraus resultierenden umweltbezogenen Auswirkungen eine solche Anlastung von Kosten zur Deckung 
dieser Auswirkungen erfolgt. 

(3) Die entgelterhebende Stelle hat dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
unaufgefordert mitzuteilen, inwieweit sich durch die Änderung des Wegeentgeltes der Gesamterlös 
erhöht hat. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat zu entscheiden, wie dieser 
zusätzliche Mehrerlös vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu verwenden ist. 

(4) Die entgelterhebende Stelle hat Aufzeichnungen darüber zu führen, welche durch den Zugbetrieb 
resultierenden Kosten umweltbezogener Auswirkungen für eine Änderung des Wegeentgeltes 
ausschlaggebend waren und in welcher Art und Weise sie zur Änderung des Wegeentgeltes geführt 
haben. Diese Aufzeichnungen sind der Schienen-Control GmbH unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 
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Wenn es die Europäischen Kommission verlangt, hat ihr die Schienen-Control GmbH diese 
Aufzeichnungen vorzulegen. 
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